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   Freitag  07.30-12.30 Uhr BIC:  GENODEF1GZ2 
       

      UST ID: DE 130 860 995 
   E-Mail:  poststelle@landratsamt.dillingen.de 
  Internet:  http://www.landkreis.dillingen.de 
  Nächstgelegene Haltestellen des ÖPNV 
  Bahnhof, Bushaltestelle Rosenstraße 

Landratsamt 
Dillingen a.d.Donau 

      
 

 

joerg.dorschfeldt@landratsamt.dillingen.de 

 

Bauvorhaben: Bebauungsplan „Peterswörth Nord“ 
Art der Beteiligung: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
Stadt/Gemeinde: Gundelfingen 
 
Bestand und Vorhaben 
Ein bestehendes Betriebsgelände soll überplant werden. Der nördliche Teil des Be-
triebsgeländes soll Gewerbegebiet werden, der südliche Teil Mischgebiet. 
Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde wurde bereits eine Stellungnahme abge-
geben.  
 
Bewertung 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) BNatschG müssen ausge-
schlossen werden. Dementsprechend sind Unterlagen zur artenschutzrechtlichen Prü-
fung für das Vorhaben notwendig. 
Im Vorfeld zum Bebauungsplan wurden die Ausgleichsflächen bereits mit der unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt. Die Ausgleichsflächen müssen zur Aufnahme in das Ökoflä-
chenkataster an das Landesamt für Umwelt gemeldet werden. Es wird auch empfohlen die 
Ökokontofläche zu melden. 
 
 
Es wird zusätzlich noch angeregt 
Folgende Punkte in die Festsetzung des Bebauungsplans zu übernehmen: 
Pachtverträge müssen so angepasst werden, dass sie den Zielen des Naturschutzes ent-
sprechen. Im Pachtvertrag muss auch aufgenommen werden, dass auf den Ausgleichsflä-
chen eine staatliche Förderung durch Agrarumweltmaßnahmen, wie z.B. Vertragsnatur-
schutzprogramm, in der Regel nicht möglich ist. 
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Im Bebauungsplan sollte aufgenommen werden, dass im öffentlichen und privaten Bereich 
Insektenfreundliche Beleuchtungssysteme verwendet werden müssen. 
 
 

 
 
Dorschfeldt 
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